
Programmstruktur Bestehensvoraussetzungen Studienleistungen Punkte insgesamt

Themen der Gesundheit im 
Kontext von Ethik, 
Spiritualität und Religionen

sämtliche P-Module (3 ECTS Credits) P 3

Spiritual Care sämtliche P-Module (3 ECTS Credits) P 3

(Medizin)Ethik und 
Religionen/ Spiritualität

sämtliche P-Module (3 ECTS Credits), mind. 6 ECTS 
Credits aus WP und und 3 ECTS Credits aus W

P, WP 12

Religionen, 
Weltanschauungen, 
Spiritualität

mind. 9 ECTS Credits aus WP WP 9

Abschluss sämtliche P-Module (3 ECTS Credits) P 3

Wirksamkeit und Gültigkeit

Legende

P: Pflichtmodul

WP: Wahlpflichtmodul

W: Wahlmodul

Anhang zur Studienordnung

Gesundheit im Kontext von Ethik, Spiritualität und Religionen

Master

Minor-Studienprogramm 30

Mit Blick auf den tiefgreifenden Wandel im Gesundheitswesen bedingt durch Hochaltrigkeit, Migration und religiös-
weltanschauliche Diversifizierung sowie dem Aufkommen interprofessioneller Spiritual Care ist der Bedarf gestiegen, 
zusätzliche Kompetenzen zu erwerben, um mit diesen Herausforderungen umgehen können. Theologie und 
Religionswissenschaft können einen Beitrag zur Bearbeitung dieser Fragen leisten. Der Studiengang vermittelt 
Grundlagenwissen zu religiösen Perspektiven auf Leiden, Krankheit und Sterben, sowie Religion und Spiritualität als Ressource 
und Belastung in diesem Zusammenhang, zum Einbezug der spirituellen Dimension in die Gesundheitsversorgung (Spiritual 
Care) und zur Medizin- und Bioethik.  Die Studierenden werden sensibilisiert, Religion und Spiritualität in konkreten Situationen 
als Ressource wahrzunehmen und religiös-spirituelle Bedürfnisse von Menschen im Umgang mit Leiden zu erkennen. Sie 
erhalten Kompetenzen im Bedarfsfall adäquat reagieren zu können und sie werden zur kritischen Reflexion medizinischer 
Eingriffe unter Berücksichtigung von religiösen Argumentationen befähigt.

Studienplan

Zulassungsvoraussetzungen

Keine

Fachspezifische Lehre

Erlass vom 13. Dezember 2024, Genehmigung EUL 4. Februar 2025.

Inhalt des Programms

Dieser Anhang zur Studienordnung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Er gilt für alle Studierenden, die das oben genannte Master-
Studienprogramm am 01.08.2025 oder später beginnen.


